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Sachverhalt mid Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung voin 23. Januar 1991, mit der das 

europâische Patent Nr. 128 872 widerrufen wurde. 

Der unabhängige Patentanspruch 1 lautet: 

11 1. Kabelklemnie für einen ein Gehàuse aufweisenden 

Kabelverbinder, mit zwei untereinander durch Schrauben (9) 

verbundenen Kleininenteilen (7, 8) zur Einklemmung des 

Kabels, von we1chenK1emmentei1en (7, 8) das eine (8) in 

einer Gleitfuhrung (12) bewegbar ist, deren Gleitrichtung 

parallel zur Làngsrichtung der Schrauben (9) ist, wobei 

dieses Kleininenteil (8) als Gleitstück ausgebildet ist, 

dadurch gekennzeichriet, daB das andere Kleinmenteil (7) an 

einem be'züglich des Kabelverbinders festen Trãger (1) 

unverrückbar befestigt ist, und daB der Trâger (1) lósbar 

und uinkehrbar an einer Ecke einer kbdeckhaube (16) für den 

Kabelverbinder befestigt ist, und die Gleitführung (12) 

für das bewegbare Klemmteil (8) trãgt." 

Der Widerruf wurde damit begründet, daB der Gegenstand 

dieses Patentanspruchs 1 unter anderem mit Rücksicht auf 

die 

• 	 El: GB-A-889 713 und 

E2: Fotos 1 bis 4 des Kabelverbindergehâuses mit 

Kabelklexwme ELCO 8016 und zugehórige Korrespondenz 

in den Jahren 1975/1976, die die of fenkundige 

Vorbenutzung des ELCO 8016 belegen soll 

nicht erfinderisch sei. 
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In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen 

Verhandlung voin.]Z. Januar 1992 arguinentierte die 

Beschwerdeführerin un wesentlichen wie folgt: 

Die Vorbenutzung der Kabelkiemme gemãB E2 werde nicht 

bestritten. Auch wenn die Kabelkleinmen gemãB El und E2 den 

Vorteil wählbarer Kabelaustrittsrichtungen aufwiesen, 

-. 	zeigten sie keine Lösungsansãtze zur Verineidung von 

Kurzschlüssen, dem eigentlichen Problem des vorliegenden 

Streitgegenstandes. DaB insbesondere elastische Schrauben-

verbiegungen an der Kabelkiemme die Ursache für Kurz-

schlüsse sein würdexi, habe der Erfinder zunächst nicht 

gewuBt. Die in der Bëschreibung angegebene, auf die 

Entlastung der Kabelkleminenschrauben von Biege- 

beanspruchungen abgestellte Aufgabe enthalte daher in 

nicht zulãssiger Weise bereits Lósungsansãtze. Die Gefahr 

des Verbiiegens der Klemmenschrauben sei El und E2 nicht 

ohne weiteres anzusehen. Aber selbst wenn es bekannt 

gewesen ware, das Verbiegen der Schrauben bei der 

Kabelkiemme gemãB E2 zu vermeiden, bieteEl hierfür keinen 

Läsungsansatz, weil dieses Problem auch dort nicht gelöst 

sei. 

Der Fachinann greife keine Einzelinerkmale aus Entgegen-

haltungen heraus, wenn nicht erkennbar sei, daB deren 

Kombination Lösungsansâtze biete. 

Daher beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf 

einer erfinderischen Tätigkeit. 

Die Beschwerdegegnerifl hat im wesentlichen folgendes 

ausgeführt: 

Die von der Beschwerdeführerin nunmehr in den Vordergrund 

gestelite AufgabenstellUflg der Verineidung von Kurz-

schlüssen sei der Patentschrift nicht entnehnthar. Das 
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eventuelle Auftreten von Kurzschlüssen stehe in keinem 

unmittelbaren zu;siiimenhang mit der Ausbildung der Kabel-

kiemine gemäB Streitpatent. Hingegen sei dem Streitpatent 

kiar entnehnthar, daB bei bekannten Kabelkienunen mit zwei 

über Schrauben zusammengehaltenen Kabelkleinmenteilen wegen 

der Verschiebbarkeit eines Kabelkienunenteils bei einer 

bestimmten Zugrichtung am Kabel die Schrauben auf Biegung 

-. 	beansprucht würden. Daher sei in der Patentschrift die 

Aufgabe zutref fend auf die Entlastung der Schráuben von 

Biegebeanspruchungen gerichtet. 

El und E2 befaBten sich beide mit Kabelkiemmen wählbarer 

Kabelaustrittsrichtung. Ein Fachmann gelange ohne 

erfinderisches Beinühen zurn Patentgegenstand, gleichgültig 

ob er von El oder E2 ausgehe. Bei Betrachtung der Figur 2 

von El erkenne der Fachinann wegen der Verschiebbarkeit von 

Teil 20 eine Verbiegemãglichkeit der Schrauben 24. Aus E2 

sei ihin bekannt, daB eine wàhlbare Kabelaustrittsrichtung 

auch durch eine diagonale Kante des Kabelkleinmengehâuses 

mit Längslasche realisierbar sei, was eine starre und 

dainit stabile Verbindung des nicht durch Schrauben 

bewegbaren Kabelkleininenteiles mit dern Iabelklenunengehâuse 

ermögliche. Da gernãB El (Figur 2) das Kabelkienunenteil 21 

gegenüber der Kabelzugrichtung ohnehin durch eine 

Gleitführung bereits festgelegt sei, werde er im Sinne von 

E2 das Teil 20 starr verbinden und die wãhlbare Kabel-

austrittsrichtung durch eine diagonale Kante am Kabel-

kleminengehäuse 10 mit Lãngslaschen verwirklichen, urn trotz 

Anderbarkeit der Kabelaustrittsrichtung einer Schrauben-

verbiegung entgegenzuwirken. 

Gehe der Fachinann von E2 aus, so erkenne er die Gefahr 

einer Schraubenverbiegung am Kabelzugentlastungsteil ohne 

weiteres, da das bewegbare Kabelklexnmenteil nicht in 

Kabelzugrichtung fixiert sei. Eine derartige Fixierung sei 

aber aus El in Form einer Gleitführung für das durch 
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Schrauben bewegbare Kabelkleinmenteil bekannt. Da sich die 

El ebenfalls mitZiner Kabelkienune für wàhlbare Kabel-

austrittsrichtungen befasse, sei dent Fachmann diese Lósung 

gegenwãrtig und er wUrde die daraus bekannte Fixierung des 

inittels Schrauben bewegbaren Kabelkienunenteils durch eine 

Gleitführung zur Sicherung gegen Verbiegung bei der Lâsung 

gemãB E2 ohne weiteres anwenden. 

• 	VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragte die Aufhebung des 

Beschlusses der Einspruchsabteilung und die Zurückweisung 

des Einspruches. 

Die BeschwerdegegnerIn beantragte die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die aus El bekannte und die unstreitig vorbenutzte 

Kabelkienune gemài3 E2 haben jeweils den :Vorteil  wählbarer 

Kabelaustrittsrichtung. Während El alle im Oberbegriff des 

Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale aufweist, betrif ft 

E2 eine Kabelkiemme für einen ein Gehãuse aufweisenden 

Kabelverbinder mit zwei untereinander durch Schrauben 

verbundenen Kienunenteilen zur Einkleinntung des Kabels, von 

weichen Kiemmenteilen das eine inittels Schrauben bewegbar 

ist und das andere Kiemmenteil an einein bezüglich des 

Kabelverbinders festen Tràger unverrückbar befestigt ist, 

wobei der Tràger selbst läsbar und umkehrbar an einer Ecke 

einer Abdeckhaube für den Kabelverbinder befestigt ist. 

Da bei beiden Kabelkleinmen jeweils ein Kabelkleitunenteil 

nicht fixiert ist und daher keinen Kabeizug aufnehmen 

kann, führt eine entsprechende Zugbeanspruchung zu einer 
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Schraubenverbiegung 	.. Wie dies auch der vorliegenden 

Patentbeschreibiji- zu entnehinen ist, stelit sich dent 

Fachmann dieses Problem ohne weiteres bei der 

erforderlichen Dimensionierung von Kabelkiemmenteilen und 

deren Verbindung. Da Kabelkielunten norinalerweise der 

Zugentlasturig dienen, müssen sie einschlieBiich ihrer 

Verbindungen bzw. Lagerungen für zu erwartende Züge 

ausreichend diniensioniert sein. 

• -_T 	 Absatz 4 der ursprunglich eingereichten Beschreibung 

belegt, daB man dieses Problem bereits durch VergröBern 

des Schraubendurchmessers zu lösen versuchte. 

Nach Auffassung der Kammer liegt dent Gegenstand des 

angegriffenen Patentes entweder ausgehend von El oder E2 

un Einklang mit der entsprechenden Angabe in der 

Beschreibung der Patentschrift die Aufgabe zugrunde, eine 

Kabelkleinme mit wâhlbaren Kabelaustrittsrichtungen derart 

auszubilden, daB eine starre Fixierung des Kabels und eine 

Entlastung der Schrauen von Biegebeanspruchungen 

ermóglicht wird. 

Die von der Beschwerdeführerin neu forinulierte Aufgaben-

stellung der Verineidung von Kurzschlüssen findet weder in 

den tJnterlagen des Streitpatents eine Stütze, noch steht 

das mögliche Auftreten von Kurzschlüssen in einem 

uninittelbaren Zusammenhang mit der Ausbildung der 

Kabelkleinmen nach El oder E2. 

Ausgehend von Figur 2 der El erkennt der Fachmann wegen 

der Verschiebbarkeit von Teil 20, daB sich die Schrauben 

24 bei einem entsprechenden Zug am Kabel 14a wegen der 

fehienden Stütze a?r, Schraubenkopf verbiegen kónnen. Aus 

der FeStigkeitslehre ist es allgeniein bekannt, daB sich 

ein an einem Ende eingespannter und am anderen Ende 

abgestübzter Stab bei einer bestixnmten Biegebeanspruchung 
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weniger verbiegt als ein ti Ue. an  einent Ende eingespannter 

Stab. Es ist denachrnann daher kiar, daB der Biegewirkung 

einer derartigen Zugkraft durch eine Fixierung beider 

Kabelkleixunenteile in zugrichtung begegnet werden kann. 

Geniàl3 E2 ist eine wãhlbare Kabelaustrittsrichtung auch mit 

einer Kabelklennne rnöglich, bei der der nicht mittels 

Schrauben bewegliche Kabelkiemmenteil unverrückbar an 

einern Trâger des Kabelverbinders befestigt ist. 

Ausgehend von El entnimnrnt der Fachinann daher E2 die 

Anregung, die für de ânderbare Kabelaustrittsrichtung 

erforderljche Schnjttstelle zwischen Kleimnenteil 20 und 

Träger 10 in den Trãger selbst zu verlagern und statt 

dessen das zweite Klemnrnenteil in Zugrichtung tjnverrüc)thar 

an dern Tràger zu fixieren, urn die Schrauben von Biege-

beanspruchungen zu entlasten. 

Geht der Fachrnann hingegen von der vorbenutzten Kabel-

kiemme gemnaB E2 aus, so erkennt er die Gefahr einer 

Schrauberiverbiegung wegen der Nichtfixierung des 

angeschraubten Kabelkiemamenteils in Kabelzugrichtung. 

Aus El ist ihrn aber eine Alternativlösung für wâhlbare 

Kabelaustrittsrichtungen bekannt, bej der der 

angeschraubte Kabelkiemamenteil durch eine Gleitführung irn 

Träger in Kabelzugrichtung fixiert ist. 

Ausgehend von E2 wird er daher entsprechend El das 

angeschraubte Kabelkiemmenteil durch eine Gleitführung un 

Trâger in Zugrichtung fixieren, urn die Schrauben von 

Biegebeanspruchungen zu entlasten. 

Die Kammer komamt sornit zu demn Ergebnis, daB sich die 

KabelklemTmie nach dern Patentanspruch 1 in naheliegender 
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Weise aus dem herangezogenen Stand der Technik ergibt und 

daher nicht als eXfjriderisch  anzusehen ist. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschâftsstellenbeanitin: 	 Der Vorsitzende: 

R. E. Persson \ 
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